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Kapitel 1

Einführung – Pandemien als Herausforderung
für die Rechtsordnung

A. Gegenstand der Untersuchung

„Jede gravierende Krise prüft den Zustand der Welt. Sie testet die Kraft ihrer Ordnung, die
Fähigkeit, mit den Folgen umzugehen, sich als lernfähig zu erweisen“.1

Eine solche Krise stellte der gemeinhin als Corona-Pandemie bekannte, weltweite
Seuchenausbruch des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 Ende 2019/Anfang
2020 dar.2

Der bis dahin unbekannte SARS-CoV-2-Erreger (severe acute respiratory syn-
drome coronavirus 2), der zur Lungenkrankheit COVID-19 führt, wurde erstmals am
17. November 2019 in China bestätigt und verbreitete sich innerhalb weniger Mo-
nate weltweit. Bereits am 30. Januar 2020 wurde von derWorld Health Organization
(WHO) in diesem Zusammenhang eine gesundheitliche Notlage von internationaler
Tragweite (Art. 12 IGV)3 ausgerufen und der Ausbruch am 11. März 2020 als
Pandemie4 charakterisiert. Schon kurze Zeit später hatten sich über eine Million
Menschen mit dem Virus infiziert.5 Nach über drei Jahren Pandemie6 waren es über

1 So charakterisiert Di Fabio, F.A.Z. v. 06.04.2020, S. 7 die Corona-Pandemie kurz nach
deren Ausbruch und den ersten rechtlichen Reaktionen in Deutschland.

2 In der Epidemiologie versteht man unter einer Pandemie „eine neu, aber zeitlich begrenzt
in Erscheinung tretende, weltweite starke Ausbreitung einer Infektionskrankheit mit hohen
Erkrankungszahlen und i.d.R. auch mit schweren Krankheitsverläufen“, RKI, Infektions-
schutz und Infektionsepidemiologie, 2015, S. 99.

3 https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-inter
national-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-co
ronavirus-(2019-ncov) (zuletzt: 28.08.2023).

4 https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-re
marks-at-the-media-briefing-on-covid-19–11-march-2020 (zuletzt: 28.08.2023).

5 Am 15.06.2020 waren es laut WHO 1.034.095 bestätigte Fälle (https://covid19.who.int/;
zuletzt: 28.08.2023).

6 Die WHO hat die gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite am 05.05.2023
für beendet erklärt (https://www.who.int/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-mee
ting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-corona
virus-disease-(covid-19)-pandemic). Die Corona-Pandemie ist damit nach der Polio-Notlage,
die seit 2014 andauert, die zweitlängste internationale gesundheitliche Notlage, die je von der
WHO ausgerufen wurde (https://www.spiegel.de/gesundheit/ende-der-pandemie-who-hebt-co
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767 Millionen Infektionsfälle und mehr als sieben Millionen Menschen, die durch
das Virus – bzw. rund 20 Millionen Menschen, die in Zusammenhang mit einer
Ansteckung7 – umsLeben gekommen sind.8Eine Infektionmit demVirus kannmilde
verlaufen oder aber schwerwiegende bis tödliche gesundheitliche Folgen nach sich
ziehen.9 Die unter dem Sammelbegriff Long Covid zusammengefassten diffusen
Langzeitfolgen einer Infektion sind bis heute noch nicht hinreichend erforscht. Die
Corona-Pandemie führte zu einem in diesem Ausmaß unerwarteten und plötzlichen
Anstieg an Personen, die auf eine (intensiv-)medizinische Versorgung angewiesen
waren. In manchen Ländern verbreitete sich das Virus so rasant, dass die dortigen
Gesundheitssysteme mit dem plötzlichen Anstieg an (intensiv-)medizinisch be-
handlungsbedürftigen Patienten alsbald überlastet waren und nicht mehr alle Pati-
enten versorgt werden konnten. Die Bilder aus Bergamo in Italien, in denen Mili-
tärtransporter Leichen abtransportierten und Ärzte auf den Krankenhausgängen
unter dem Entscheidungsdruck der pandemiebedingten Triage zusammenbrachen,
bleiben ein prägendes Bild der COVID-19-Pandemie.10 Im weiteren Verlauf der
Pandemie kam es überall auf der Welt immer wieder zu Situationen, in denen me-
dizinische Ressourcen wie Impfstoffe oder Sauerstoff nicht in ausreichender Menge
zur Verfügung standen, nicht genügend qualifiziertes medizinisches Personal zur
gesundheitlichen Versorgung in den medizinischen Einrichtungen verfügbar war
oder die Kapazitäten der gesundheitlichen Versorgungseinrichtungen schlichtweg
überlastet waren. Auch in Deutschland wurde eine solche Überlastung der ge-
sundheitlichen Versorgungseinrichtungen, mithin ein Gesundheitsnotstand, be-
fürchtet.

Ein Gesundheitsnotstand beschreibt eine Situation, in der die gesundheitliche
Versorgung der Bevölkerung in der Bundesrepublik bedroht ist, weil nicht ausrei-
chend medizinische Versorgungskapazitäten zur Verfügung stehen oder es an not-
wendigem, hinreichend geschultem medizinischen Personal oder sächlichen Res-
sourcen fehlt, um alle Patienten, die eine gesundheitliche, pflegerische, ambulante,
stationäre oder sonst medizinische oder intensivmedizinische Betreuung benötigen,
entsprechend versorgen zu können. Eine Pandemie kann – in der Art der COVID-19-
Pandemie – einen möglichen, aber keineswegs den einzigen Auslöser für einen
Gesundheitsnotstand darstellen. Dabei geht es nicht primär darum, dass ein Großteil

rona-gesundheitsnotstand-auf-a-40c5032c-d369-4cdc-bec4-f2a025312df8; beide zuletzt: 28.08.
2023).

7 Vgl. die Aussage des Generaldirektors der WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, abrufbar
unter: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-re
marks-at-the-media-briefing–5-may-2023 (zuletzt: 28.08.2023). Siehe dazu Murswiek,
NVwZ-Extra 05/2021, 1 (8 f.).

8 Vgl. https://covid19.who.int/ (zuletzt: 28.08.2023).
9 Vgl. dazu den Steckbrief des RKI, abrufbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/

N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html?nn=13490888 (zuletzt: 28.08.2023).
10 Siehe z.B. https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/corona-italien-155.html (zu-

letzt: 28.08.2023).
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der Bevölkerung an dem neuartigen Virus erkrankt. Entscheidend ist vielmehr, dass
Personen – ob infolge des Virus oder infolge einer anderen Krankheit oder ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung – deshalb sterben oder nicht entsprechend medi-
zinisch versorgt werden können, weil nicht mehr ausreichend Kapazitäten, Res-
sourcen oder Personal zur medizinischen Versorgung aller Patienten vorhanden sind.
Weitere Ursachen für einen Gesundheitsnotstand sind denkbar vielfältig. So kann es
aufgrund eines Lieferengpasses von Produkten, die aus dem Ausland importiert
werden, an medizinischen Gütern oder notwendigen Bestandteilen zu deren Her-
stellung fehlen, sodass durch den Mangel an diesen Gütern die Funktionsfähigkeit
der gesundheitlichen Versorgungssysteme gefährdet ist. Daneben können insbe-
sondere Naturkatastrophen wie Erdbeben, Hochwasser oder Waldbrände ein solches
Ausmaß annehmen, dass im gesamten Bundesgebiet ein starker Anstieg an be-
handlungsbedürftigen Patienten zu verzeichnen ist, der die gesundheitlichen Ver-
sorgungseinrichtungen an ihre Belastungsgrenze bringt. Ebenso können Wasser-
oder Lebensmittelverunreinigungen zu einem solchen Anstieg und in der Folge zu
einem Gesundheitsnotstand führen.

Der durch SARS-CoV-2 ausgelöste pandemiebedingte Gesundheitsnotstand
stellte aber nicht nur Wissenschaft und Medizin vor große Herausforderungen,
sondern war auch und zuvörderst eine Bewährungsprobe für den Staat und die
Verfassung.11 Zu den fundamentalen Aufgaben eines Staates gehört der Schutz der
Bevölkerung vor Bedrohungen von innen und außen.12Dazu zählt insbesondere auch
der Schutz von Leben und Gesundheit vor einer pandemischen Bedrohung (Art. 2
Abs. 2 Satz 1 GG).13 Diese Verpflichtung trifft dabei in erster Linie den parlamen-
tarischen Gesetzgeber, der nach der Wesentlichkeitstheorie verpflichtet ist, alle
wesentlichen Entscheidungen in den grundlegenden normativen Bereichen selbst zu
treffen14 und mithin den rechtlichen Rahmen zur Bewältigung eines pandemiebe-
dingten Gesundheitsnotstandes zur Verfügung zu stellen.

Eine Ausnahmesituation, wie sie die COVID-19-Pandemie verursachte, war in
der Geschichte der Bundesrepublik bisher ohne Vergleich. Vergangene Seuchen-
ausbrüche trafen Deutschland nicht oder nicht so schwer, dass sie mit den Mittel der
Normallage nicht hätten bewältigt werden können.15 Dem deutschen Recht war und
ist der Begriff der Pandemie oder der des pandemiebedingten Gesundheitsnotstandes
fremd. Ebenso fehlte es an gesetzlichen Regelungen, die auf eine Bedrohung von
pandemischem Ausmaß zugeschnitten waren. Im Zuge der COVID-19-Pandemie
wurden daher zahlreiche Maßnahmen ergriffen und Regelungen erlassen, um das

11 Kersten/Rixen, Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise, 3. Aufl. 2022, S. 24; ähnlich
Gusy, RuP 56 (2020), 139 (139): „Stresstest für die Verfassung, auch die Grundrechte“.

12 Klafki, Risiko und Recht, 2017, S. 20 m.w.N.; siehe auch Barczak, Der nervöse Staat,
2. Aufl. 2021, S. 365 m.w.N.

13 BVerfGE 159, 223 (Rn. 176); 161, 299 (Rn. 155).
14 BVerfGE 150, 1 (96 ff.); st. Rspr.
15 Dazu knapp Gusy, DÖV 2021, 757 (758).
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